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siehe Beiblatt

Die Erteilung der Erlaubnis ist gebührenpflichtig. Es ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.



Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats Klage beim Verwaltungsgericht Arnsberg erheben. Die Klage ist 
schriftlich einzureichen oder zu Protokoll der Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären.

Wird die Klage durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, eine Behörde oder eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse erhoben, muss sie 
nach § 55d Satz 1 VwGO als elektronisches Dokument übermittelt werden.
Dies gilt nach § 55d Satz 2 VwGO auch für andere nach der VwGO vertretungsberechtigte Personen, denen ein sicherer 
Übermittlungsweg nach § 55a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 VwGO zur Verfügung steht. 

Ist eine Übermittlung als elektronisches Dokument aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich, bleibt auch bei 
diesem Personenkreis nach § 55d Satz 1 und 2 VwGO die Klageerhebung mittels Schriftform oder zu Protokoll des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder 
unverzüglich danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist elektronisches Dokument nachzureichen.

Arnsberg

28.11.2022

Dieses pdf-Dokument wurde elektronisch signiert.
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Nebenbestimmungen:
1. Diese Erlaubnis gilt unbefristet ab Austellungsdatum. Sie ist nicht übertragbar.
2. Die Erlaubnis gilt für alle Abfallarten der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis- 
Verordnung- AVV vom 10.12.2001, BGBl Teil I Nr. 65, veröffentlicht am 12.12.2001, in der jeweils geltenden Fassung).
3. Die im Antrag gemachten Angaben sind Bestandteil dieses Bescheides. Soweit im Folgenden Auflagen getroffen werden,
gehen diese den Angaben im Antrag vor.
4. Die für die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes verantwortlichen Personen haben regelmäßig, mindestens jedoch 
alle drei Jahre, an Lehrgängen im Sinne des § 5 Abs. 3 der Anzeige- und Erlaubnisverordnung (AbfAEV) teilzunehmen. Die 
Teilnahme ist mir unaufgefordert, erstmals drei Jahre nach Besuch des Fachkundelehrgangs und danach regelmäßig alle drei 
Jahre, nachzuweisen.
5. Die Erlaubnis kann jederzeit widerrufen, geändert oder mit neuen Auflagen versehen werden, wenn dies zur Erfüllung 
gesetzlicher Voraussetzungen oder zur Sicherheit einer geordneten Entsorgung geboten ist.
6. Ändern sich wesentliche Angaben, so ist die Erlaubnis erneut zu beantragen.Wesentliche Angaben sind die Felder 1.1 bis 
1.4, 2, 4.1, 4.2, 4.6 und 4.7.
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